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Überbauungsordnung Bogenschützenstr. / Schanzenstr.  
Geringfügige Änderung im Teilbereich Bubenbergplatz 8 – 12 
 
Alle Änderungen gegenüber der Überbauungsordnung Plan Nr. 1397/1, vom 6. Januar 2009 sind 
rot geschrieben.  
 
Art 1 Wirkungsbereich 
Die Vorschriften gelten für den im Überbauungsplan angegebenen Wirkungsbereich. 
 
Art. 2 Baulinien, Baubereiche 
1 Die Baulinien begrenzen einen Baubereich. Sie gehen den allgemeinen Abstandsvorschriften 
vor. 
2 Teilbaubereichsgrenzen unterteilen Baubereiche in Teilbaubereiche mit unterschiedlichen 
Festlegungen.  
3 Die Baubereiche werden durch Baulinien und Spezialbaulinien definiert.  
4 Die Spezialbaulinie B legt den Baubereich für eine oder zwei Fussgängerpasserellen von max. 
2.50 m Breite fest. Die Durchfahrtshöhe muss mindestens 4.20 m betragen.  
 
Art. 2a (neu) Öffentlicher Durchgangsbereich 
1 Zur Sicherung des Zugangs zum Bahnhof ist eine vom Bubenbergplatz und von der 
Bogenschützenstrasse öffentlich zugängliche Bahnhofhalle frei zu halten. Diese hat eine Breite 
von mindestens 22.00 m. Die lichte Höhe wird durch die Kote 548.15 m.ü.M. bezogen auf die 
Unterkante der Decke festgelegt.   
2 Innerhalb der Bahnhofshalle ist auf der Ostseite der Halle eine Galerie mit einer Auskragung bis 
3.00 m, als Verbindung zur bestehenden Aussengalerie Bubenbergplatz / Bogen-
schützenstrasse, gestattet. 
3 Im ersten Untergeschoss ist in Absprache mit dem städtischen Tiefbauamt ein angemessen 
breiter Fussgängerdurchgang von der Passage Mitte (SBB) zu der von der Stadt projektierten 
Personenunterführung Hirschengraben vorzusehen. Für die technischen Anlagen derselben ist in 
der Steigzone im Gebäude Bubenbergplatz 10/12 ein Querschnitt von 1.5 m2 zu reservieren. 
 
Art. 3 Höhe der Gebäude  
1 Der höchste Punkt der Dachkonstruktion darf die im Überbauungsplan für den entsprechenden 
Teilbaubereich eingetragene Kote in m.ü.M. nicht überschreiten.  
2 Die Traufkante liegt im Teilbaubereich A auf 564.85 m.ü.M. (Schnitt A-A‘) und ist zwingend 
einzuhalten. Der höchste Punkt der Dachkonstruktion muss unterhalb der Sichtbereichslinie 
liegen, die durch einen Winkel von 30° ab der Traufkante definiert wird.  
3 Im Teilbaubereich A darf der höchste Punkt der Dachkonstruktion ohne Geländer die Kote von 
565.20 m.ü.M., respektive die Kote von 566.20 für ein Staketen- oder Klarglas-Geländer, nicht 
überschreiten. 
 
Art. 4 (in der Fassung vom 5.2.2008, genehmigt am 6.1.2009, Plan-Nr. 1397/1): Unverändert.  
 
Art. 5 Gebäudeauskragungen und Vordächer 
1 Gebäudeauskragungen und Vordächer können östlich von der neuen Bahnhofhalle bewilligt 
werden, wenn ihre Unterkante die bestehende von Kote 545.20 m.ü.M. der heutigen 
Gebäudeauskragung einhält.  
2 Die auskragenden Partien müssen mindestens 50 cm hinter dem Fahrbahnrand der öffentlichen 
Strassen zurückbleiben. 
3 (in der Fassung vom 5.2.2008, genehmigt am 6.1.2009, Plan-Nr. 1397/1): Unverändert.  
 
Skizze Schnitt 1-1 Bogenschützenstrasse: aufgehoben.  
 
Art. 6 Dachgestaltung 
Es sind nur Flachdächer zulässig. 
 
Art. 7 bis 12 (in der Fassung vom 5.2.2008, genehmigt am 6.1.2009, Plan-Nr. 1397/1): 
Unverändert.  
 

Überbauungsvorschriften

Überbauungsplan

30°

564.85 m.ü.M., bestehender Traufpunkt

Aufzuhebende Mantellinie

BogenschützenstrasseBubenbergplatz

542.15 m.ü.M., fertiges Terrain

566.50 m.ü.M.

549.80 m.ü.M.

568.50 m.ü.M.
566.20 m.ü.M.

556.50 m.ü.M.

548.15 m.ü.M.

Sichtbereichslinie

Schnitt A - A' siehe auch Detail zu Art. 3, Höhe der Gebäude G 
.Sj n sp; 

Gen^md' Plan Nr. 1079/2 

600 

Ueberbauungsordnung 

Bogenschützenstr. / 

Schanzenstr. 

Entwidmung des Merkurgässli 

1:500 

569.70 

gem. Art. 66 BauG 

569.70 

Bern, 25. April 1988 

18. August 1989 

Stadtplanungsamt Bern 

|)er Stadlplaner: 

4<^ ja 

|BK5 oo oo 

GENEHMIGUNGSVERMERKE 

bis 21.9.88 Mitwirkungsauflage vom 22.8.88 

Orientierungsversammlung am — 

Mitwirkungsbericht vom 12.1.89 

Vorprüfungsbericht des Raumplanungsamtes des Kantons Bern vom 21.6.89 

bis 4.12.89 

im Stadtanzeigeram 3.11.89 / 

13.11.89 

Öffentliche Planauflage vom 3.11.89 

Publikation im Amtsblatt am — / 

E:-i.-Drochenverhondl jng am 19.3.89 

Erledigte Einsprachen 

Unerledigte Einsprachen 1 

Rechtsverwahrung 

BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT AM K.2.90 

BESCHLOSSEN DURCH DEN STADTRAT AM 22.3.90 

BESCHLOSSEN DURCH DIE EINWOHNERGEMEINDE AM 10.690 

JA 1^638 Nein 2711 

Namens der Einwohnergemeinde Bern 

Der Stadtprasident Die Stadtschreiberin 

L 

Lj 

DIE RICHTIGKEIT DIESER ANGABEN BESCHEINIGT 

□ □ □ □ □ 

Die ^Stadtschreiberin Bern, den 

GENEHMIGT DURCH DIE KANT. BAUDIREKTION 

GENEHMIGT geméss 

Beschluss vom Q5, DEZ ^ 

mmi 

BAUDIREKTIQj 

Der Direktor: 

KANTONS BERN 

UEBERBAUUNGSVORSCHRI FTEN 

Art.1 Wirkungsbereich 

Die Vorschriften gelten für die im P.lan 

umrandeten Gebiete. 

Art.2 Bau 1 In 1 en 

Die Baufelder werden durch folgende 

Baulinien umschrieben: 

Rechtskräftige Baulinien 

Rechtskraftige Laubenfluchtlinie 

Rechtskräftige Baulinien für 
Fussgängerpasserellen 

Aufzuhebende Baulinien 

Neue Baulinien 

Art.5 Gebäudehöhen 

Die folgenden Höhekoten bezeichnen die 

in den Baufeldern maximal zulässigen 

Gebäudehöhen und beziehen sich auf die 

Oberkante der Brüstung: 

Rechtskräftige max. Gebäudehöhen 

Aufzuhebende max. Gebäudehöhen 

Neue max. Gebäudehöher. 

Art .4 Bauklassen 

Bei Bauklassenfestlegungen gelten die 

Vorschriften zum Bauklassenplan vom 

6.Dez.1987. Dabei bedeutet: 

Bauklasse / Gebäudelänge / Gebäudetiefe 

Es kommt die geschlossene Bauweise 
zur Anwendung 

Art .5 Gebäudeauskragungen und Vordächer 

Gebäudeauskragungen und Vordächer können 

bewilligt werden, wenn sie über dem an¬ 

grenzenden öffentlichen Boden mindestens 

3.0 m lichte höhe frei lassen.Die auskragen¬ 

den Partien müssen mindestens 50 cm hinter 

dem Fahrbahnrand der öffentlichen Strassen 

zurückbleiben. 

Art.^6 Dachform und Dachbegrünung 

Alle Bauten, mit Ausnahme der Bauten 

Laupenstrasse 2-18 und Schanzenstrasse 1. 

sind mit Flachdächern zu versehen.Die 

neuen und die zu sanierenden Flachdächer 

sind extensiv zu begrünen. 

Art .7 La rmsrchutz 

Festlegung der Empfindlichkeitsstufen 

nach LSV: ES III 

Art ,8 JE r sçhlies sjjn a 

Zufahrt 

Wegfahrt 

Arlii Rückwärtige Erschllessung 

Anlieferung für Liegenschaften Laupenstrasse 

2-18a erfolgt innerhalb der Gebäude bzw. 

unter dem Postbahnhof im Bereich der im 

Plan eingetragenen Signatur 

Art.10 Entwidmung Merkurgässli 

Die im Plan punktierte Fläche 

wird entwidmet. 

Art. 11 Erdgeschossnutzung 

Für die Erdgeschossfläche ist aus- 

schliesslich die Nutzung von Gast- 

stätten, Verkaufs laden und Kino/ 

Theater vorbehalten. 

Art... .1.2 Aufhebung alter Vorschriften 

Mit Inkrafttreten der Ueberbauungsord¬ 

nung sind aufgehoben: 

- Baulinienplan Bogenschützenstrasse- 

Schanzenstrasse, Nr. 3813 vom 20.3,61 

Sonderbauvorschriften zum Baulinien¬ 

plan Bogenschützenstrasse-Schanzen- 

strasse vom 20.3,61 

Baulinienplan Bogenschützenstrasse-Schan- 

zenstrasse Nr, 3906 vom 5.4.62 

Baulinienabänderung Bogenschützenstrasse. 

Plan Nr, 4014 vom 4.2,64 

Baulinienabänderung Bogenschützenstrasse, 

Plan Nr, 4054 vom 7.12.64 

Baul inienabänderung Bogenschützenstrasse- 

Schanzenstrasse, Plan Nr, 4266 vom 9.12.67 

- Abänderung des Ueberbauungsplanes Buben- 

v bergplatz 10 + 12, Plan Nr. 1079/1 vom 

6.12.71 

Baulinienplan Bogenschützenstrasse-Schan- 

zenstrasse Nr, 3917 vom 20.6.82 

Planänderung ist der Grenzveriauf 
ndt)en^>VsParzellen-Nr. noch nicht definitiv 

UeO Plan Nr. 1079 / 2 vom 18. August 1989, genehmigt am 5. Dezember 1991
Perimeter geringfügige Änderung Teilbereich Bubenbergplatz 8 - 12 

545.20 m.ü.M., Unterkante möglicher Auskragung

Bogenschützenstrasse

556.50 m.ü.M.

Schema zu Art. 5 Gebäudeauskragungen und Vordächer

Maximal höchster Punkt der Dachkonstruktion 
mit Geländer: 566.20 m.ü.M.

Maximal höchster Punkt der Dachkonstruktion 
ohne Geländer: 565.20 m.ü.M.

Traufpunkt: 564.85 m.ü.M.

30°

Sichtbereichslinie

566.20 m.ü.M.

565.20 m.ü.M.

Detail zu Art. 3 Höhe der Gebäude
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